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der Einzelleitung und der persönlichen Verantwortung. 
Er ist Mitglied des Ministerrates und diesem für die 
Arbeit der Zentralen Kommission für Staatliche Kon
trolle verantwortlich.

(2) Stellvertreter des Vorsitzenden und Mitglieder der 
Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle werden 
auf Vorschlag des Vorsitzenden vom Ministerrat be
rufen und abberufen.

(3) Je ein Sekretär des Bundesvorstandes des FDGB 
und des Zentralrates der FDJ sind ehrenamtliche Mit
glieder der Zentralen Kommission für Staatliche Kon
trolle. Die Bestätigung ihrer Mitgliedschaft in der Zen
tralen Kommission für Staatliche Kontrolle erfolgt 
entsprechend den Vorschlägen des Bundesvorstandes 
des FDGB und des Zentralrates der FDJ durch den 
Vorsitzenden des Ministerrates

§ 11

(1) Der Vorsitzende leitet die Zentrale Kommission 
für Staatliche Kontrolle nach dem Gesetz vom 8. De- 
zember 1958 über den Ministerrat der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. I S. 865).

(2) Der Stellvertreter ist der ständige Vertreter des 
Vorsitzenden der Zentralen Kommission für Staatliche 
Kontrolle.

(3) Die Mitglieder der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle leiten Arbeitsbereiche und sind für 
die Durchführung der Kontrollen in ihren Bereichen 
verantwortlich.

(4) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Zentralen Kom
mission für Staatliche Kontrolle haben das Recht, 
selbständig Kontrollen nach Abstimmung mit dem Vor
sitzenden der Zentralen Kommission für Staatliche 
Kontrolle entsprechend dem Statut der Zentralen Kom
mission für Staatliche Kontrolle durchzuführen, wobei 
sie von den Arbeitsbereichen Unterstützung erhalten.

(1) Der Vorsitzende der Zentralen Kommission für 
Slaal liehe Kontrolle hat gegenüber dem Stellvertreter, 
den Mitgliedern der Kommission, den Bevollmächtig
ten, den Beauftragten in den Kreisen sowie in den 
volkswirtschaftlich und staatspolitisch wichtigen Ein
richtungen und allen Mitarbeitern Weisungsrecht.

(2) Die Mitglieder der Kommission haben gegenüber 
den Mitarbeitern in ihren Arbeitsbereichen Weisungs
recht.

(3) Die Mitglieder der Kommission haben gegenüber 
den Bevollmächtigten, den Beauftragten in den Krei
sen und in den volkswirtschaftlich und staatspolitisch 
wichtigen Einrichtungen anleitend zu wirken, wobei es 
besonders auf die persönliche operative Anleitung und 
den Erfahrungsaustausch bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Kontrollen ankommt.

(4) Die Bevollmächtigten haben gegenüber den Beauf
tragten in den Kreisen sowie in den volkswirtschaftlich 
und staatspolitisch wichtigen Einrichtungen und den 
Mitarbeitern der Zentralen Kommissibn für Staatliche 
Kontrolle in ihren Bezirken Weisungsrecht.

§ 13

(1) Die Bevollmächtigten, deren Stellvertreter, die 
Hauptkontrolleure, die Oberkontrolleure und die Be
auftragten werden durch den Vorsitzenden der Zentra
len Kommission für Staatliche Kontrolle berufen und 
abberufen.

(2) Das Recht zur Einstellung und Entlassung der 
Kontrolleure und übrigen Mitarbeiter der Zentralen 
Kommission für Staatliche Kontrolle hat der Vor
sitzende. Er kann dieses Recht auf den Stellvertreter, 
die Mitglieder der Kommission und die Bevollmächtig
ten delegieren.

§ 14
(1) Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 

erörtert in ihren regelmäßig durchzuführenden Sitzun
gen unter Leitung des Vorsitzenden die Ergebnisse der 
Kontrollen, Fragen der Organisation der Arbeit, die 
Auswahl sowie den Einsatz und die Qualifizierung der 
Kader. Zur Auswertung der Kontrollergebnisse können 
die Leiter der überprüften Einrichtungen hinzugezogen 
werden.

(2) Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 
nimmt Berichte ihrer Mitglieder, von Abteilungsleitern 
sowie von Bevollmächtigten und Beauftragten der Zen
tralen Kommission für Staatliche Kontrolle entgegen 
und berät entsprechende Maßnahmen für die ständige 
Verbesserung der Arbeit der Staatlichen Kontrolle.

(3) Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 
berät die Entwürfe der Struktur- und Stellenpläne und 
des Haushaltsplanes der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle. Diese Pläne werden durch den 
Vorsitzenden der Zentralen Kommission für Staatliche 
Kontrolle entsprechend den geltenden Bestimmungen 
dem Ministerrat zur Beschlußfassung vorgelegt.

Arbeitsweise 

5 15

(1) Die Tätigkeit der Zentralen Kommission für Staat
liche Kontrolle erfolgt nach einem einheitlichen Ar
beitsplan, der auf der Grundlage des Arbeitsplanes des 
Ministerrates auszuarbeiten ist. Der Vorsitzende der 
Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle hat den 
Arbeitsplan dem Vorsitzenden des Ministerrates oder 
dem von ihm beauftragten Stellvertreter zur Bestäti
gung vorzulegen.

(2) Dieser Arbeitsplan enthält die zentralen Haupt
aufgaben sowie die wichtigsten Aufgaben, die die Be
vollmächtigten entsprechend den Schwerpunkten in 
ihrem Territorium mit Zustimmung' des Vorsitzenden 
der Zentralen Kommission für Staatliche Kontrolle und 
in Absprache mit den 1. Sekretären deNr Bezirksleitun
gen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
sowie den Vorsitzenden der Räte der Bezirke durch
führen.

(3) Die Bevollmächtigten sind dafür verantwortlich, 
daß der Arbeitsplan der Kreiskontrollbeauftragten und 
der Beauftragten in den volkswirtschaftlich und staats-, 
politisch wichtigen Einrichtungen unter Sicherung der 
zentralen Aufgabenstellung in gleicher Weise abge
stimmt wird.

(4) Der Arbeitsplan der Zentralen Kommission für 
Staatliche Kontrolle muß bei der Lösung der Hauptauf-


